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Der Oberburgermeister Datum:
27.08.2020

OFFENTLICHE ERGANZUNGSVORLAGE

Amt/Eigenbetrieb:
60 Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen

Beteiligt:
61 Fachbereich Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung
20 Fachbereich Finanzen und Controlling

Betreff:

Sicherung der ErschlieRung von Grundstucken im Bereich des Bebauungsplanes
Nr. 9/16 (677) - Wohnbebauung HaRley Sud -

hier: Abschluss eines ErschlieBungsvertrages

Beratungsfolge:
27.08.2020 Bezirksvertretung Hagen-Mitte
22.09.2020 Stadtentwicklungsausschuss

Beschlussfassung:
Stadtentwicklungsausschuss

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, zur Sicherung der ErschlieBung von Grundstucken
im Bereich des Bebauungsplanes Nr. 9/16 (677) - Wohnbebauung Halley Sud - mit
der ErschlieBungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (HEG) einen
ErschlieBungsvertrag Uber die Herstellung der offentlichen ErschlieBungsanlage
abzuschlielRen.

Realisierungszeitpunkt: September 2020
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Kurzfassung
Aufgrund eines Fehlers in der Vorlage 0654/2020 musste der Beschlussvorschlag
korrigiert werden.

Begriindung

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 9/16 (677) - Wohnbebauung Halley
Sud - sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die Errichtung von Wohn-
bebauung geschaffen werden. Der ErschlieBungstrager beabsichtigt, die Bebauung
der Grundstucke und die Herstellung der hierfur notwendigen Erschlielfungsanlagen.

Daher hat der ErschlieBungstrager den Abschluss eines Erschliellungsvertrages mit
der Stadt beantragt, der die erstmalige Herstellung der ErschlieBungsanlage ein-
schlieRlich deren Entwasserung und Beleuchtung sowie alle MaRnahmen, die fur die
ErschlieRung der Baugrundstiicke erforderlich sind, umfasst.

Der Erschlieungstrager ist bereit, die Kosten fur vorstehend genannte Malinahmen
zu Ubernehmen. Die Ubernahme der StralRe in die Baulast der Stadt soll zwei Jahre
nach der mangelfreien Gebrauchsabnahme voraussichtlich im Jahre 2024/25
erfolgen. Die Herstellungskosten betragen ca. 447.000 €

Die entwasserungstechnische ErschlieBung wird durch einen Kanalbau- und Uber-
nahmevertrag zwischen dem Erschliel3ungstrager und dem WBH sichergestellt.

Um die ErschlieBung der Baugrundstlicke zu sichern, empfiehlt die Verwaltung, mit
der ErschlieBungs- und  Entwicklungsgesellschaft mbH (HEG) einen
ErschlieBungsvertrag unter den vorgenannten Bedingungen abzuschlie3en.

Der Entwurf des ErschlieBungsvertrages und ein Lageplan sind als Anlage beigeflgt.

Inklusion von Menschen mit Behinderung

Belange von Menschen mit Behinderung
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benétigt werden I6schen.)

|Z| sind nicht betroffen

Finanzielle Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht bendtigt werden I6schen.)

x | Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.
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1. Auswirkungen auf die Bilanz
(nach vorheriger Abstimmung mit der Finanzbuchhaltung)

Aktiva:
(Bitte eintragen)

Die unentgeltliche Ubernahme der offentlichen Strae (siehe ErschlieBungsvertrag) stellt fir die Stadt
Hagen eine Sachschenkung dar. Die Hohe der Schenkung ergibt sich aus den tatsachlichen
Herstellungskosten nach Fertigstellung der MaRnahme. Die im Rahmen der Sachschenkung
Uberlassenen Vermdgensgegenstande sind auf der Aktivseite der Bilanz im Anlagevermdégen zu
aktivieren und entsprechend ihrer Nutzungsdauer abzuschreiben.

Passiva:
(Bitte eintragen)

Parallel dazu ist auf der Passivseite der Bilanz ein entsprechender Sonderposten zu bilden, der den
monatlichen Abschreibungsaufwand durch eine ertragswirksame Sonderpostenauflésung in Anlehnung
an die Abschreibung Uiber die Gesamtnutzungsdauer finanziert.

2. Steuerliche Auswirkungen
(Bitte ankreuzen und Teile, die nicht benétigt werden Iéschen.)

E Es entstehen keine steuerlichen Auswirkungen.

3. Rechtscharakter
X | Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung
X | Beschluss RAT, HFA, BV, Ausschuss, sonstiges

gez.
Henning Keune
Technischer Beigeordneter
gez.
Bei finanziellen Auswirkungen: Christoph Gerbersmann
Erster Beigeordneter und Stadtkammerer
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Verfugung / Unterschriften

Veroffentlichung
Ja
Nein, gesperrt bis einschliellich

Oberbiirgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter

und Stadtkimmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r
Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:

60

61

20

Beschlussausfertigungen sind zu libersenden an:

Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
60 1
61 1

20 1




HAGEN
Stadt der FernUniversitat | HI? Entwurf

Der Oberburgermeister

Fachbereich Inmobilien, Bauverwaltung und Wohnen

ERSCHLIESSUNGSVERTRAG

zum Bebauungsplan Nr. 9/16 (677)
,Wohnbebauung HaBley Sud*

zwischen
der Stadt Hagen,
Rathausstr. 11, 58095 Hagen,
vertreten durch den Oberburgermeister,

nachstehend kurz Stadt genannt,
und

der Hagener ErschlieBungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (HEG)
Eilper Stral’e 132-36, 58091 Hagen
vertreten durch den Geschaftsfuhrer

nachstehend kurz ErschlieBungstrager genannt.
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Praambel

Durch die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 9/16 (677) ,Wohnbebauung HaRley Sid“ sollen die
planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Errichtung von Wohnbebauung geschaffen werden.

Dies vorausgeschickt, wird zwischen den Parteien im Einzelnen Folgendes vereinbart:

§1
Vertragsgegenstand
Die Stadt Ubertragt hiermit gemafR § 11 des Baugesetzbuches (BauGB) die Herstellung der im Aus-
bauplan (Anlage |) farbig angelegten Erschliefungsanlage auf den ErschlielBungstrager. Der Er-
schlieBungstrager verflgt bis zum Vertragsabschluss uneingeschrankt Gber diese Flachen und legt
hieriber entsprechende Nachweise vor.

§2
Verpflichtung und Vertragsbestandteile

1. Der Erschlieldungstrager verpflichtet sich, auf seine Kosten die ErschlieRungsstral’e einschliel3lich
Beleuchtung sowie Ful- und Radweg endgiiltig im Sinne des BauGB und den Festsetzungen des
Bebauungsplans herzustellen. Unabhangig davon muss die ErschlieBungsstralte mit Beginn der
Bebauung der hierdurch erschlossenen Grundstiicke gefahrlos benutzbar sein (Baustrafle mit
Entwasserung und Beleuchtung).

2. Der Erschlieungstrager verpflichtet sich, den Beginn jeder in diesem Vertrag aufgefihrten Mal}-
nahme der Stadt - Fachbereich Immobilien, Bauverwaltung und Wohnen - rechtzeitig anzuzeigen,
um eine behordliche Kontrolle zu erméglichen.

3. Der Erschlieungstrager tbernimmt die Kosten fiir

3.1. den Erwerb und die Freilegung der Flachen der Erschlielungsstralle gemal des Erschlie-
Bungsbeitragsrechts nach dem BauGB,

3.2. die Herstellung der offentlichen ErschlieBungsstralie, der Beleuchtung, des Ful3- und Rad-
weges sowie der Entwasserung,

3.3. die Kontrolle der Ausschreibung, die Ubergeordnete begleitende Bauleitung, Abnahme und
Ubernahme durch den Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH) und erstattet die nachgewiesenen
Kosten gemaly den giltigen Stundenverrechnungssatzen des WBH innerhalb von vier Wo-
chen nach Rechnungslegung und

3.4. alle weiteren MalRnahmen, die fiir die Erschlielfung der Baugrundstlicke erforderlich sind.
4. Bestandteil dieses Vertrages sind neben dem Vertragstext:
4.1. Plane fir die Herstellung der ErschlieRungsanlage
4.1.1. Lageplan StralRenausbau (Anlage 1)
4.1.2. Regelquerschnitt (Anlage II)
4.1.3. Hohenplan (Anlagen Ill)
4.2. Technische Bedingungen fiir den Strallenbau (Anlage V)

Die Anlagen | - lll sind vom ErschlieBungstrager und die Anlagen IV von der Stadt Hagen jeweils in 4-
facher Ausfertigung in Papierform und als PDF- Datei zu stellen.
§3

Versorgungsleitungen und Beleuchtungsanlagen

1. Der ErschlieBungstrager stimmt die Verlegung der Versorgungsleitungen mit der ENERVIE ab.
Soweit Versorgungsleitungen anderer Unternehmen durch ErschlieBungsmalRnahmen berihrt
werden (z.B. Stadtbeleuchtung Hagen GmbH, Telekom, Mark E, Westf. Ferngas u.a.), trifft der
ErschlieBungstrager mit diesen die ndétigen Vereinbarungen. Die Versorgungsleitungen sind
gleichzeitig mit den Stra3enbauarbeiten in Abstimmung mit dem Wirtschaftsbetrieb Hagen (WBH)
zu verlegen. Dabei sind die Versorgungsleitungen so zu planen, dass sie geplante Grinflachen
und Baumscheiben nicht queren. Soweit Versorgungsleitungen durch vorhandene Grinflachen
(auch Pflanzbeete und Baumscheiben in Straflen und Wegen) verlegt werden mussen, ist dieses
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im Vorfeld mit der Stadt (Fachbereich fir Stadtentwicklung, - planung und Bauordnung) und den
betroffenen Versorgungsunternehmen abzustimmen.

2. Mit der Neuerstellung der Strallenbeleuchtung fur die ErschlieBungsanlage hat der Erschlie-
Rungstrager aufgrund des Stralenbeleuchtungsvertrages zwischen der Stadt Hagen und der
Strallenbeleuchtung Hagen GmbH (§ 4 der Anlage 4) nach Abstimmung mit dem WBH die Stra-
Renbeleuchtung Hagen GmbH zu beauftragen und die dort vereinbarten Regelungen einzuhalten.
Soweit Beleuchtungsanlagen (sowohl Leitungskabel, als auch Beleuchtungskérper) Grinflachen
und Baumscheiben tangieren, ist auch dieses im Vorfeld mit der Stadt (Fachbereich fir Stadtent-
wicklung, - planung und Bauordnung) abzustimmen.

3. Bei Pflanzbeeten mit geplanten Baumen betragt der jeweilige Mindestabstand der Beleuchtungs-
korper zum Stamm mind. 5 m.

4. Nach Herstellung der BaustralRe ist diese aus Verkehrssicherheitsgriinden in Abstimmung mit
dem WBH bereits provisorisch zu beleuchten.

5. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten (Stromverbrauch zuzgl. Verwaltungskosten von 10 % des
Nettobetrages) der Beleuchtungseinrichtungen sind bis zur Ubernahme durch die Stadt von dem
ErschlieBungstrager zu Gbernehmen.

§4

Entwasserung

Die 6ffentliche Entwasserung wird durch einen Kanalbau- und Ubernahmevertrag zwischen dem Er-
schliefungstrager und dem WBH sichergestellt.

§5

Begriinung

1. Der ErschlieSungstrager verpflichtet sich, gemal der textlichen Festsetzung Nr. 11 des Bebau-
ungsplans innerhalb der Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflan-
zungen im WA 5 eine 2-reihige freiwachsende Strauchhecke aus heimischen standortgerechten
Gehdlzen gemaly der aufgeflhrten Pflanzliste in der Pflanzqualitdt mind. 2 x 80/100 — 125 cm,
Pflanzraster: 1 x 1 m zu pflanzen.

2. Die Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und Abgange jeglicher Art gleichartig und gleich-
wertig innerhalb eines Jahres nachzupflanzen. Dieses ist den Rechtsnachfolgern im Grundstiicks-
kaufvertrag ausdrucklich schriftlich aufzuerlegen.

§6

Verkehrssicherungspflicht

1. Der ErschlieRungstrager ist bis zur Ubernahme der ErschlieRungsanlagen durch die Stadt fir die
ErschlieBungsanlagen verkehrssicherungspflichtig. Er haftet fur alle Schaden.

2. Bis zur Ubernahme der ErschlieBungsanlagen durch die Stadt ist der ErschlieBungstrager auf
eigene Kosten fir die Stral’enreinigung und Bestreuung im Winter zustandig. Eine entsprechende
Vereinbarung mit dem Hagener Entsorgungsbetrieb (HEB) ist anzustreben.

3. Bis zur Ubernahme obliegt die Unterhaltung und Erhaltung der hergestellten ErschlieRungsanla-
gen dem ErschlieRungstrager.

§7

Kosten fiir Beschadigungen

1. Werden durch die Bauarbeiten oder den Baustellenverkehr im ErschlieBungsbereich stadtische
Strallen, Kanale, Grinflachen oder sonstige stadtische Anlagen beschadigt oder verunreinigt,
sind diese Mangel unaufgefordert und unverziglich durch den Erschlielungstrager oder einen
von ihm beauftragten Dritten (Fachfirmen) zu beseitigen.

Der ErschlieBungstrager verzichtet gegentber der Stadt auf jede Einrede zur Frage der Mangel-
verursachung oder der Person des Mangelverursachers.

2. Sollte der ErschlieBungstrager seinen Verpflichtungen nach Absatz 1 trotz schriftlicher Aufforde-
rung nicht nachkommen, wird die Stadt einen Dritten (Fachfirma) mit der Durchfihrung der Man-
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gelbeseitigung beauftragen (,Ersatzvornahme®). Der ErschlieRungstrager tragt die Kosten fir die
Mangelbeseitigung.

§8
ErschlieBungsbeitrage

Fir die von der herzustellenden ErschlieRungsanlage erschlossenen Grundstiicke werden keine Er-
schlieBungsbeitrage nach BauGB erhoben, soweit der Stadt hierfur nicht nachtraglich ein beitragsfa-
higer Erschlielfungsaufwand bei Nichterfillung des Vertrages entsteht. Die Verpflichtung des Er-
schlieBungstragers, Erschlielungsbeitrage nach den gesetzlichen Bestimmungen zu zahlen, soweit
seine Baugrundstiicke an von der Stadt hergestellte oder herzustellende ErschlieRungsanlage gren-
zen oder durch sie erschlossen werden, wird durch diesen Vertrag nicht beruhrt.

§9
Zahlungspflicht der Anlieger bei zukiinftigen MaBnahmen

Sollten von der Stadt zu einem spateren Zeitpunkt im Bereich der oder an der hergestellten Erschlie-
Bungsanlage MalRnahmen durchgefiihrt werden, deren Kosten nach den gesetzlichen bzw. ortsrecht-
lichen Bestimmungen von den Anliegern ganz oder teilweise zu tragen sind, so wird die Zahlungs-
pflicht der Anlieger durch diesen Vertrag nicht beruhrt.

§10
Benutzung der Anlagen und Widmung

Der Erschlieungstrager gestattet jedermann unentgeltlich die Benutzung der von ihm hergesteliten
Erschliellungsanlage bis zur Ubernahme durch die Stadt und stimmt mit Vertragsunterzeichnung ei-
ner spateren Widmung zu.

§ 11

Technische Durchfiihrung

1. Wegen der Bestimmungen Uber Planung und Bauleitung, Ausschreibung, Vergabe und Abrech-
nung der Baumaflnahmen und der technischen Einzelheiten wird auf die Anlage IV verwiesen.

2. Der ErschlieRungstrager verpflichtet sich, die Vermessung und Fortschreibung der ErschlieBungs-
anlage unmittelbar nach Fertigstellung auf seine Kosten durchfiihren zu lassen. Soll die Grund-
stlicksgrenze der ErschlieBungsanlage bereits vor dem Endausbau gebildet werden, ist die Ab-
markung bis unmittelbar nach Fertigstellung zuriickzustellen. Die Stadt ist unabhangig von den Be-
teiligungsvorschriften des VermKatG NRW zu Grenzterminen, die im Zusammenhang mit der Er-
schliefungsmalRnahme stehen, einzuladen. Weicht der ortliche Ausbau der ErschlieBungsanlage
vom rechtmafigen Grenzverlauf ab, entscheidet die Stadt, ob entsprechend des tatsachlichen
Ausbaus eine weitergehende Vermessung auf Kosten des Erschlielungstragers notwendig ist. Die
aus den Vermessungen resultierenden Unterlagen sind der Stadt (Amt flr Geoinformation und
Liegenschaftskataster) kostenlos zu Uberlassen.

§12
Gewaihrleistungspflicht und Gebrauchsabnahme

1. Der ErschlieBungstrager verpflichtet die Baufirmen - gerechnet vom Tage der Gebrauchsabnah-
me (Ziff. 2) an - vertraglich zu einer 5-jahrigen Gewahrleistungspflicht fur die ordnungsgemafie
Beschaffenheit der ErschlieRungsanlage. Zum Zeitpunkt der Gebrauchsabnahme legt der Er-
schlieBungstrager der Stadt eine Kopie der Gewahrleistungsburgschaftsurkunden vor. Im Falle ei-
ner Insolvenz des Erschlieungstragers gehen die Gewahrleistungsanspriiche unmittelbar auf die
Stadt Gber. Aus diesem Grunde ist in der Birgschaftsurkunde neben dem Erschlielungstrager
auch die Stadt als Anspruchsberechtigte aufzufiihren.

2. Die Gebrauchsabnahme der ErschlieBungsanlagen wird nach Beendigung aller Arbeiten zwischen
dem ErschlielBungstrager, der beauftragten Firma, dem WBH und der Stadt durchgefihrt. Uber
die Gebrauchsabnahme fertigt der WBH eine Niederschrift.
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. §13
Ubernahme der Anlagen

1. Nach Fertigstellung der BaumaRnahmen Ubernimmt die Stadt s&mtliche ErschlieRungsanlagen
und Teileinrichtungen (Erschliefungsstralle, Beleuchtung, Full- und Radweg) gemeinsam friihes-
tens zwei Jahre nach der Gebrauchsabnahme, falls bei der Gebrauchsabnahme (§ 12) keine
Mangel vorliegen, die Flachen belastungsfrei sind, die Stadt Eigentimerin der Flachen ist und der
ErschlieBungstrager der Stadt zwecks Bewertung des Vermdgens samtliche Rechnungen Uber
die Herstellung aller o. g. 6ffentlichen ErschlieBungsanlagen und Teileinrichtungen zur Verfligung
stellt. Mangel sind sofort auf Kosten des ErschlieBungstragers zu beseitigen. Die Stadt entschei-
det, ob alle Arbeiten vertragsgemaf’ ausgefihrt worden sind.

2. Der ErschlieBungstrager (ibertragt mit der Ubernahme die Gewahrleistungsanspriiche auf die
Stadt und handigt der Stadt die Blrgschaftsurkunden aus.

Die Stadt entscheidet, ob alle Arbeiten vertragsgemal ausgefiihrt worden sind.

Der Eigentumserwerb an den Flachen wird durch besonderen Vertrag geregelt. Der Erschlie-
Rungstrager verpflichtet sich, die Grundstiicke kostenfrei auf die Stadt zu Ubertragen und Uber
diese Flachen zwischenzeitlich nicht anderweitig zu verfligen. Der ErschlieBungstrager tragt samt-
liche Kosten des Vertrages einschliellich aller Nebenkosten und der Grunderwerbsteuer sowie
die evtl. noch anfallenden Kosten fur eine Schlussvermessung der ErschlieRungsanlagen, falls
der tatsachliche Ausbau von den bereits vermessenen Grundstuckflachen abweicht.

§14
Rechtsnachfolge und Erfillung

1. Der ErschlieBungstrager verpflichtet sich, etwaige Rechtsnachfolger zugleich mit Wirkung fir wei-
tere Rechtsnachfolger zu verpflichten, die ihnen durch diesen Vertrag von der Stadt auferlegten
Verpflichtungen zu Gbernehmen. Eine Rechtsnachfolge ist nur mit ausdrtcklicher Zustimmung der
Stadt moglich. Die Stadt ist berechtigt, vom Rechtsnachfolger die Erflllung unmittelbar zu verlan-
gen. Samtliche Rechtsnachfolger haften der Stadt gesamtschuldnerisch fur die nach § 2 durchzu-
fuhrenden Mal3nahmen.

2. Kommt der ErschlieBungstrager seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag nach vorheriger Frist-
setzung nicht oder nicht rechtzeitig nach, so ist die Stadt berechtigt, die Erflllung der vertraglich
vereinbarten MaRnahmen auf Kosten des Erschlielungstragers entweder selbst oder durch Dritte
vornehmen zu lassen. Der ErschlieBungstrager wird entsprechende Malinahmen auf seinem
Grundstuick zu dulden.

§15
Rechte Dritter

Die in diesem Vertrag getroffenen Vereinbarungen gelten vorbehaltlich privater Rechte Dritter. Rechte
Dritter sind den Vertragsparteien nicht bekannt.

§ 16
Vertragsgiiltigkeit

1. Sollte in diesem Vertrag ein Punkt nicht geregelt worden sein, der bei verstandiger Wurdigung der
Sach- und Rechtslage hatte geregelt werden missen, so bleibt der Vertrag gultig. Die Licke im
Vertrag wird nach dem Grundsatz von Treu und Glauben im Rechtsverkehr entsprechend dem
Vertragszweck durch gutliche Einigung zwischen den Parteien geschlossen.

2. Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berthrt die Wirksamkeit des Ubrigen Ver-
tragsinhalts nicht. Unwirksame Bestimmungen sind durch Vereinbarungen zu ersetzen, die dem
urspringlich Gewollten méglichst nahekommen.

3. Nebenabreden, Anderungen und Ergéanzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform.
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§17
Kiindigung und Wirksamkeit

1. Die Stadt kann diesen Vertrag einseitig schriftlich kiindigen, wenn der Erschlielungstrager nicht
innerhalb von sechs Monaten nach Vertragsunterzeichnung mit den ErschlieBungsarbeiten be-
gonnen hat.

2. Der Vertrag wird erst wirksam, wenn der Bebauungsplan in Kraft getreten ist oder der Stand nach
§ 33 BauGB eingetreten ist.
§17
Vertragsausfertigungen

Von diesem Vertrag erhalt der ErschlieRungstrager eine, die Stadt drei Ausfertigungen.

Hagen,

i.V.

Henning Keune Hans-Joachim Bihs
Technischer Beigeordneter ErschlieBungstrager

6/6



uneg €+0+0

~0+091.470
& =2793% ’
- - | = 16.978M
/////// / |
!
Be\astunggﬂ'éche
i (Wasser\eltung)

dl

1 22474

wio'0L ®IS

22478 =
° _ LA 5777 —
o handenes 2490~ 74 / , wn 3 _C_.:) ?—;>
Samanmoord GEz : L7 ,// / .2 54
argone Sl AT / g 54
o b o 2 = % ————a5 — ,/ /l v I/‘ § o -
\b@ q g”% ? > ‘.-:—‘—____.._/"" 80 / /) LS [ 7 /27 7/ ;"’lﬂ* ‘a" 0// ‘ mg
-\ 0, N o8 7o ek v, /7/4;///1 22483 Ve °3
@y os N PgS ——.—;_—r— (/ |/ v/ 246 o
NE 3 P === S ‘/ ‘t E b
V: (! Il ERIRS
S Vg Te
T8:2 S /A& //AQ Ay
w0g 700+P N V '.a’”" \ _4;
5 K ﬂ“/l it uow i TR
S S I | | NS ® >
@© " N - —_
z | ///)"‘/A‘ ot T o ; \ 9E g S
wsi£2'600+8 “‘5 - ° aw; 3 1. =
80'Gee=u 249@ ° 3 » 2 %
o we| gl IS - it 2138
3 WG 2 +0+05—22 L e m !"%M lE 024,92 &2
iN Q = unj g €10+0 Yol i ¢
& g % ] 3 22488 | ¢
2 % 3:%_ o 22463 3 ERE -
3 © 3 > >
%» . 22%2»60 - o W 2
o 2456 nachrichtlich eingetragene 0 o 22496
offentliche Parkplatze WL 020+0 ; o 22502
(werden in Abhangigkeit
von den Grundstlickszufahrten
angeordnet) o %
o 22481
o 22484 : | 2l
o 22485 & boas)
<§> wHOE0+0 &
W 5%% |
Q0% o 22492 o 2248
22488
., ° 3‘3
Ko o 22492 o 20488 |
N 3 ’?\\ e
N Q /9:6\ o 22466 2247
Nt N\ 22463 ;
O.'o‘.;‘ MWR2491 Q 76\ ° 3
\. \\ 25.07 RS (%%7 WHO0+0
\ & 04 90 @;9& o 22494 =
: \ e 22508 %
\ \:n R s 07 o 2246
: 3
2474\ \ \ o 22465 e
: i 32509 SK Stat 46,00 km o 22458
\ \ ' T %4 55 h-22e®m } ! T
\ -Z) i 1] "~-..____.._-..\\\
\%o Tt ,99 e o N 20461
. 20446 V22452 uP0s0*0 \ o
0 D 95 \ 22449
2 ° o 22460 ® . . .
| 2 ¢ Diesem Plan wurde in der Sitzung des
N5 Ausschusses fur Stadtentwicklung
N\ . i R o 22448 vom___________________ zugestimmt.
o 2041 U000+ Vorsitzender Schriffihrer
5595 504 6104 50 o 22446
wg6'L90+0 ~
S I o =]
50 s
=
-
Q%
%(\d&"—\y
222, Dieser Plan hat in der Sitzung der
Bezirksvertretung Mitte
___________________ vorgelegen.
""""""""""""""""" Schrifttihrer
Legende:
g " ; > : ! : Zugestimmt - FB Stadtentwicklung, -planung und Bauordnung 61-
2 QX Hagen, den
Fahrbahn Fahrbahn vorhanden ‘
Gehweg neu Gehweg vorhanden
9 9 Il g, .
Parkflach | [ " [l III Eilper StraBe 132 - 136
. arkflache
Einfahrt - Pflaster anthrazit Illlll' |||||||:I 58091 Hagen
Hagener ErschlieBungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH
Dipl. Ing.
Gebaude Einfahrt vorhanden °
) Geschéftsflhrer
Pflaster grau Rickbau
9 Wendehammer o o AUSbauplan
Q
Feuerwehraufstell- -
. \\ ; o 0 1 1
() Baumevohanden A fache 5% Wohnbebauung Raiffeisenstral3e|
& Baum entfallt 0
Hochbord
——a— gepl. StraBenablauf oo Hochbord abgesenkt Fachbereichsleiter: gezeichnet: Datum
. o 03.08.2020
——— gepl. StraBenablauf — Rasenkantenstein
— — — Achse Uberprift (Fachleiter): bearbeitet: Datum
@ Querprofilnummer 03.08.2020
° Projekt: MaBstab: Plan-Nr.:
3{(— gepl. Beleuchtung 1021 302 703 1:250 1.0




	Vorlage
	Anlage 1: Erschließungsvertragsentwurf_Haßley-Süd_Raiffeisenstraße
	Anlage 2: Ausbauplan_Haßley-Süd_Raiffeisenstr

